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Artikel 1 

Änderung der Rahmenvorgaben 

nach § 84 Abs. 6 i. V. m. Abs. 7 SGB V 

– Heilmittel – 

für das Jahr 2022 

vom 30. September 2021 

 

1. In Nummer 3 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „30.09.2021“ durch die Angabe „31.12.2021“ er-

setzt. 

 

b) Hinter Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt: 

„Ergotherapieverordnungen aus dem Jahr 2021, die mit den zum 01.01.2022 

gültigen Preisen nach § 125 SGB V zur Abrechnung gebracht werden, werden 

im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung für das Prüfjahr 2021 mit den zum Zeit-

punkt der Verordnung (Verordnungsdatum) gültigen Heilmittelpreisen (Bundes-

preise nach § 125b SGB V für den Bereich Ergotherapie) bewertet. 

 

 

2. In Anlage 1 wird die Tabelle für das Jahr 2022 inklusive Hinweistext wie folgt gefasst:  

 

„2022*)   

Heilmittelbereich Anteil an Preisberechnung Veränderung zum Vorjahr 

Physiotherapie 72% 3,19% 

Ergotherapie 14% 10,64% 

Logopädie 11% 3,50% 

Podologie 3% 5,76% 

Ernährungstherapie 0% 4,96% 

Gesamt 100% 4,36% 

 
*) Der ausgewiesene Preisfaktor für das Jahr 2022 berücksichtigt ausschließlich die 
Wirkung der bereits feststehenden Preisanpassungen zum Stichtag 31.12.2021 auf die 
Ausgabenvolumina nach § 84 SGB V und ausdrücklich keine künftigen Preisverände-
rungen.“ 

 

 

  



Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 

 

Berlin, den 24.01.2022 

 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

 

 

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 


